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§236

Wer eine minderjährige unverehelichte Frau unter 
achtzehn Jahren mit ihrem Willen, jedoch ohne Ein
willigung ihrer Eltern, ihres Vormunds oder ihres 
Pflegers entführt, um sie zur Unzucht zu bringen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

§237

Wer eine Frau wider ihren Willen durch List, 
Drohung oder Gewalt entführt, namentlich mit einem 
Fahrzeug an einen anderen Ort bringt, und eine da
durch für sie entstandene hilflose Lage zur Unzucht 
mit ihr ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§238
(1) In den Fällen der §§ 235 bis 237 tritt die 

Verfolgung nur auf Antrag ein. Der Antrag kann 
zurückgenommen werden.

(2) Hat der Täter oder ein Teilnehmer in den 
Fällen der §§ 235 bis 237 die minderjährige Person 
oder die Entführte geheiratet, so wird die Tat nur 
dann verfolgt, wenn die Ehe für nichtig erklärt oder 
aufgehoben worden ist und das Antragsrecht nicht 
vor Eingehung der Ehe erloschen war.

§ 132 

Menschenhandel

(1) . . . (bei § 234 StGB West) wird mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer . . . (nach § 234 a 
StGB West) oder wer ein minderjähriges Mädchen mit 
dessen Einwilligung außerhalb des Staatsgebietes der 
Deutschen Demokratischen Republik zum Zwecke der 
Prostitution verbringt.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

s. § 132 Abs. 1 (bei § 234 StGB West)

§ 122

Nötigung und Mißbrauch zu sexuellen Handlungen

(1) Wer einen Menschen . . . (bei § 176 Abs. 1 Nr. 1 
StGB West) durch Ausnutzung einer Notlage oder . . . 
(bei § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB West) zur Duldung 
oder Vornahme sexueller Handlungen zwingt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft.

(2) ... (bei § 176 Abs. 1 Nr. 1 StGB West)

(3) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 
Ein schwerer Fall liegt vor, wenn

1. die Nötigung oder der Mißbrauch zu sexuellen 
Handlungen von mehreren Tätern gemeinschaftlich 
oder an einem Menschen unter sechzehn Jahren be
gangen wird;

2. durch die Nötigung oder den Mißbrauch zu 
sexuellen Handlungen eine schwere Körperverletzung 
fahrlässig verursacht wird;

3. der Täter mehrfach eine Straftat nach den 
§§ 121 oder 122 begangen hat oder bereits wegen 
einer solchen Straftat bestraft ist.

(4) Wer durch die Tat den Tod des Opfers fahr
lässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
fünf Jahren bestraft.

(5) Der Versuch ist strafbar.
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